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Gesamte Rechtsvorschrift für Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz 2008 - FlUGG, 
Fassung vom 12.01.2015 

Langtitel 

Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Erhebung von Fleischuntersuchungsgebühren 
(Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz 2008 - FlUGG) 
StF: LGBl  Nr 35/2009 (Blg LT 13. GP: RV  20, AB 189, jeweils 6. Sess) 

Änderung 

LGBl Nr 118/2009 (Blg LT 14. GP: RV 123, AB 192, jeweils 2. Sess) 
LGBl Nr 107/2012 (Blg LT 14. GP: RV  66, AB  98, jeweils 5. Sess) 
LGBl Nr 106/2013 (Blg LT 15. GP: RV  80, AB 142, jeweils 2. Sess) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 

Text 

Gegenstand der Abgabe 

§ 1 

Das Land Salzburg erhebt Fleischuntersuchungsgebühren für folgende Leistungen: 

 1. Schlachttier- und Fleischuntersuchungen gemäß § 53 Abs. 1 

LMSVG, 

 2. Probenentnahmen und Untersuchungen gemäß § 55 Abs. 1 LMSVG, 

 3. Rückstandskontrollen gemäß den §§ 56 bis 59 LMSVG, 

 4. Hygienekontrollen gemäß § 54 LMSVG in Schlacht-, Zerlegungs- und 
Wildbearbeitungsbetrieben. 

Höhe der Abgabe 

§ 2 

(1) Die Landesregierung hat die Höhe der Fleischuntersuchungsgebühren durch Verordnung 
festzulegen, soweit dies nicht gemäß § 64 Abs. 4 LMSVG in die Zuständigkeit der Bundesministerin oder 
des Bundesministers für Gesundheit fällt. 

(2) Die Höhe der Gebühr ist unter Bedachtnahme auf die Art der Tiere und die Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft unter Beachtung des Kapitels VI und der Anhänge IV und VI der 
Verordnung (EG) Nr 882/2004 durch Verordnung festzulegen. 

(3) In der Verordnung können insbesondere festgelegt werden: 

 1. eine jedenfalls für jede Untersuchung oder Kontrolle zu entrichtende Mindestgebühr, 

 2. Zuschläge für Schlachtungen zu bestimmten Tageszeiten oder an Wochenenden, 

 3. Zuschläge für die Entnahme, den Versand oder die Untersuchung von Proben, 

 4. ein Zuschlag für die Trichinenuntersuchung, 

 5. eine Gebühr zur Abdeckung des Verwaltungsaufwandes. 

Abgabepflichtige Person 

§ 3 

(1) Zur Entrichtung der Fleischuntersuchungsgebühren ist die Lebensmittelunternehmerin bzw der 
Lebensmittelunternehmer (§ 3 Z 11 LMSVG) verpflichtet. 

(2) Die Gebührenschuld entsteht jeweils mit dem Abschluss der Untersuchung oder Kontrolle. Die 
Gebührenschuld entsteht auch, wenn sich das Aufsichtsorgan (amtliche Tierärztin oder amtlicher Tierarzt, 
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amtliche Fachassistentin oder amtlicher Fachassistent) an den Ort der Untersuchung oder Kontrolle 
begeben hat und diese aus Gründen, die die abgabepflichtige Person zu vertreten hat, nicht durchführen 
konnte. 

(3) Stellt die Abgabenbehörde nach Ablauf eines Kalenderjahres fest, 

 1. dass ein abgabepflichtiger Betrieb, dem Gebühren auf Grund der gemäß § 2 erlassenen 
Verordnung vorgeschrieben worden sind, die Schwelle gemäß § 64 Abs. 4 LMSVG überschritten 
hat oder 

 2. dass ein Betrieb, dem Gebühren auf Grund der gemäß § 64 Abs. 4 LMSVG erlassenen 
Verordnung vorgeschrieben worden sind, die Schwelle gemäß § 64 Abs. 4 nicht überschritten 
hat, 

hat sie die Höhe der Gebühr für die Gebührentatbestände des abgelaufenen Kalenderjahres neu zu 
berechnen. Die neu berechnete Gebühr ist gemäß § 4 mitzuteilen, wenn sich zur bisher ermittelten Gebühr 
ein Unterschiedsbetrag ergibt. Die bisher vorliegenden Abgabenerklärungen oder Abgabenbescheide 
gemäß § 4 Abs. 1 und 2 treten mit dem Zeitpunkt der Zustellung der Mitteilung der neu berechneten 
Gebühr außer Kraft. 

(4) Ergibt sich aus der Neuberechnung eine zusätzliche Gebührenschuld, werden diese Gebühren 
nach Maßgabe von § 4 Abs. 2 fällig. 

Abgabenerklärung, Fälligkeit 

§ 4 

(1) Die Landesregierung hat den abgabepflichtigen Personen die Höhe der von ihnen zu 
entrichtenden Fleischuntersuchungsgebühren nach Art und Anzahl der Tatbestände gemäß § 1 Abs 1 
aufgeschlüsselt mitzuteilen. Diese Mitteilung gilt als Abgabenerklärung der abgabepflichtigen Person, 
wenn diese nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung der Mitteilung bei der Abgabenbehörde die 
Erlassung eines Abgabenbescheides beantragt. 

(2) Die Fleischuntersuchungsgebühren werden einen Monat nach Zustellung der Mitteilung gemäß 
Abs 1 fällig, wenn die abgabepflichtige Person keinen Antrag auf Erlassung eines Abgabenbescheides 
gestellt hat. Wird ein solcher Antrag gestellt, werden die Gebühren mit Ablauf eines Monats nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. 

(3) Eine direkte Verrechnung der Gebühren zwischen der abgabepflichtigen Person und dem 
Aufsichtsorgan ist nicht zulässig. 

Abgabenbehörde 

§ 5 

Abgabenbehörde ist das Landesabgabenamt. Die Landesregierung ist die sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde gegenüber dem Landesabgabenamt. 

Verwendung des Abgabenertrags 

§ 6 

(1) Der Ertrag aus den Fleischuntersuchungsgebühren ist von einer gesondert zu führenden 
Ausgleichskasse zu verwalten und zweckgebunden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
verwenden. 

(2) Jenen Aufsichtsorganen, die nicht in einem Dienstverhältnis zum Land stehen, gebührt eine 
Entschädigung, die von der Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist. Die Entschädigung 
besteht aus: 

 1. einer Grund- oder Mindestentschädigung und allfälligen Zuschlägen oder Abschlägen als 
pauschale Entlohnung, 

 2. einer Wegentschädigung und 

 3. einer besonderen Vergütung für die Entnahme und Verpackung von Proben gemäß § 55 LMSVG 
zur Untersuchung in Laboratorien. 

Weiters gebührt der Ersatz der nachgewiesenen erforderlichen Kosten für den Versand von Proben. Diese 
Leistungen stehen auch für Untersuchungen zu, die auf Grund von Ergebnissen der Laboruntersuchungen 
neuerlich erforderlich geworden sind. 

(3) Bei der Festsetzung der Wegentschädigung nach Abs. 2 Z 2 ist auf die Entfernungen vom 
Berufssitz oder Dienstort des Aufsichtsorganes bis zur Untersuchungsstelle (Schlachtstelle, Gehöft usw) 
Bedacht zu nehmen. 
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(4) Die Landesregierung kann mit jenen Aufsichtsorganen, die nicht in einem Dienstverhältnis zum 
Land stehen, vertraglich auch die für einen bestimmten Zeitraum (zB wöchentlich, monatlich) geltende 
pauschale Abgeltung ihrer Tätigkeit vereinbaren. In diesem Fall gebührt keine Entschädigung gemäß 
Abs. 2 und 3. 

(5) Darüber hinaus können aus den Mitteln der Ausgleichskasse getragen werden: 

 1. die Kosten, die dem Land durch die Anstellung von Aufsichtsorganen entstehen; 

 2. die Laborkosten für Untersuchungen; 

 3. die Kosten der Untersuchungsbehelfe und Stempel mit Ausnahme der Stempeleinsätze mit der 
Betriebszulassungsnummer; 

 4. die Kosten für die vom Land Salzburg veranstalteten Fortbildungsmaßnahmen; 

 5. der sonstige Aufwand, der dem Land durch die Vollziehung der im § 1 genannten Aufgaben 
entsteht. 

Aufzeichnungs- und Meldepflichten 

§ 7 

(1) Die Aufsichtsorgane haben über jede Untersuchung, Kontrolle oder Überprüfung gemäß § 1 
Aufzeichnungen über folgende Angaben zu führen: 

 1. Name und Adresse der abgabepflichtigen Person; 

 2. Datum und Anzahl der Untersuchungen und Kontrollen sowie der Überprüfungen mit der 
Angabe, ob die Überprüfung die Beurteilung bestätigt hat oder nicht; 

 3. je nach den Gebührenbemessungskriterien die Art der Untersuchungen und Kontrollen, die Art 
und Zahl der Tiere, die verwendete Untersuchungsmethode, die Art und Menge der kontrollierten 
Ware sowie Zeitaufwand, Arbeitsaufwand und Reisekosten; 

 4. zurückgelegte Kilometer bzw zurückgelegte Gehminuten; 

 5. Anzahl der Probenentnahmen und Höhe der erforderlichen Versandkosten, allenfalls unter 
Angabe des Grundes für die Untersuchung gemäß § 55 LMSVG. 

Die Landesregierung hat für die Aufzeichnungen Formblätter aufzulegen, die zu verwenden sind; 
alternativ kann von der Landesregierung auch die elektronische Erfassung und Übermittlung der 
Aufzeichnungen angeordnet werden. 

(2) Die Aufzeichnungen sind der Landesregierung bis zum 8. des auf die Untersuchung, Kontrolle 
oder Überprüfung folgenden Monats zu übermitteln. 

Abrechnung 

§ 8 

Die Ansprüche der Aufsichtsorgane, die sich aus § 6 ergeben, sind von der Landesregierung grundsätzlich 
monatlich abzurechnen. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsorgan kann auch ein längerer 
Abrechnungszeitraum, und zwar bis zu einem Jahr, vereinbart werden. Kommt über die Höhe des 
Anspruches kein Einvernehmen zustande, entscheidet die Landesregierung durch Bescheid. 

Strafbestimmungen 

§ 9 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer durch Handlungen oder Unterlassungen 
Fleischuntersuchungsgebühren hinterzieht oder verkürzt. Auch der Versuch der Abgabenhinterziehung ist 
strafbar. 

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis 10.000 € zu ahnden. 

Verweisungen 

§ 10 

(1) Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf das LMSVG beziehen sich auf das 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG, BGBl I Nr 13/2006, in der Fassung 
des Gesetzes BGBl I Nr 121/2008. 

(2) Die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungen auf die BAO beziehen sich auf die 
Bundesabgabenordnung (BAO) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Verweisung auf die Verordnung (EG) Nr 882/2004 bezieht sich auf die Verordnung (EG) Nr 
882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur 
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Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz, ABl Nr L 165 vom 30. April 2004, in der jeweils geltenden Fassung. 

In- und Außerkrafttreten 

§ 11 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz, LGBl Nr 90/1994, in der Fassung der Gesetze LGBl Nr 4 und 
46/2001 außer Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes können bereits ab dem der Kundmachung folgenden 
Tag mit Wirksamkeit frühestens ab dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt erlassen werden. 

(3) Die §§ 3 Abs 4, 4 Abs 2 und 10 Abs 2 und 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 118/2009 
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

(4) § 5 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. In 
diesem Zeitpunkt bei der Landesregierung anhängige Berufungsverfahren sind von dieser fortzuführen. 

(5) Die §§ 4 Abs 1 und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 106/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. 


